
Kurzinfo der Gemeinde Rafz 1/Januar 2012
Auszug aus den Verhandlungen des Gemeinde-
rates

Personelles
Leiterin Soziales
Infolge Kündigung der bisherigen Leiterin Soziales wurde die 
Stelle zur Neubesetzung ausgeschrieben. Mit Monica Stübi, 
Kaltenbach TG, konnte eine motivierte Nachfolgerin gefunden 
werden. Ihre bisherigen Tätigkeiten bei der Alimentenhilfe 
und der AHV-Ausgleichskasse werden ihr für die neue Stelle 
von Nutzen sein. Frau Stübi wird ihre neue Stelle bei der 
Gemeindeverwaltung Rafz mit einem Arbeitspensum von  
80% am 9. Januar 2012 antreten. Gemeinderat und Personal 
heissen die neue Mitarbeiterin jetzt schon herzlich willkom-
men und wünschen ihr einen guten Start!

Forstwart
Schon seit längerer Zeit ist der Forst- und Werkbetrieb der 
Politischen Gemeinde Rafz sowohl mit eigenen Arbeiten als 
auch mit Drittaufträgen sehr gut ausgelastet. Um den Arbeits-
anfall, der auch in Zukunft nicht abnehmen wird, dennoch 
bewältigen zu können, wird eine neue Forstwartstelle geschaf-
fen. Die benötigten Aufwendungen, aber auch die Erträge aus 
den Dienstleistungen für Dritte sind budgetiert. Bernhard 
Meier, Rafz, wird per 1. Februar 2012 seine Stelle als Forstwart 
mit einem Arbeitspensum von 100 % im Forst- und Werkbe-
trieb der Gemeinde Rafz antreten. Er hat bereits von 2004 bis 
2007 seine Lehre als Forstwart in Rafz absolviert. Gemeinderat 
und Personal heissen auch ihn herzlich willkommen und 
wünschen ihm alles Gute!

Dienstjubiläum
Am 1. Januar 2012 feiert Verena Tschudi ihr 10-jähriges Dienst-
jubiläum bei der Gemeindeverwaltung Rafz. In ihrer Funktion 
als Bereichsleiterin der Zusatzleistungen zur AHV/IV prüft sie 
die Anspruchsvoraussetzungen für AHV- und IV-Rentnerinnen 
und Rentner, die in finanziell bescheidenen Verhältnissen leben 
oder hohe Heimkosten zu tragen haben. Wichtigstes Ziel ist, 
allen AHV- und IV-Rentenberechtigten ein Leben ohne materille 
Existenzsorgen zu ermöglichen. Im Auftragsverhältnis führt sie 
auch die Zusatzleistungen für die Gemeinden Hüntwangen und 
Wasterkingen, leitet die AHV-Zweigstelle der Gemeinde Rafz 
und vertritt die Leiterin Soziales bei Abwesenheiten. 

Sie ist stets bemüht, den Einwohnerinnen und Einwoh-
ner unserer Gemeinde sowie den Mandatsgemeinden mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen und ihnen bei ihren Ange-
legenheiten behilflich zu sein. Ihre Arbeit wird von allen 
Seiten sehr geschätzt.

Gemeinderat und Personal gratulieren Verena Tschudi 
ganz herzlich zum Dienstjubiläum und danken ihr für die 
langjährige Treue sowie den geleisteten Einsatz. Wir wün-

schen ihr weiterhin viel Freude und Genugtuung an ihrer 
Tätigkeit bei stets guter Gesundheit!

Am 1. Januar 2012 feiert Ruedi Baur sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum bei der Gemeinde Rafz. In seiner Funktion als 
Mitarbeiter des Forst- und Werkbetriebs im Teilzeitpensum, 
arbeitet er hauptsächlich während den Wintermonaten in der 
Holzernte. Dank seiner Vielseitigkeit, kann er auch in allen 
anderen Bereichen des Forst- und Werkbetriebes eingesetzt 
werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Nachbar-
forstbetrieb war er in den letzten Wintern mehrheitlich in Wil 
und Wasterkingen tätig. Seine Einsatzbereitschaft und Flexi-
bilität wird von den Mitarbeitern des Forst- und Werkbetriebes 
sehr geschätzt.

Gemeinderat und Personal gratulieren Ruedi Baur ganz 
herzlich zum Dienstjubiläum und danken ihm für die lang-
jährige Treue sowie den geleisteten Einsatz. Wir wünschen 
ihm weiterhin viel Freude und Genugtuung an seiner Tätigkeit 
bei stets guter Gesundheit!

        

Bestellung Zusatzzüge Rafz-Zürich und Bülach-Rafz
Gemäss Verbundsfahrplan vom 14. März 2011 des Zürcher 
Verkehrsverbundes (ZVV) werden ab Dezember die verkeh-
renden Zusatzzüge, welche am Morgen und Abend jeweils 
von Montag bis Freitag verkehren gestrichen. 

Die Gemeinden Eglisau, Glattfelden, Hüntwangen, Wa-
sterkingen, Wil und Rafz suchten das Gespräch mit den 
Verantwortlichen des ZVV. Dieser bot für den Übergangs-
fahrplan 2013 bis 2015 eine zusätzliche S-Bahn Zugkompo-
sition Rafz ab 6.57 Uhr und Zürich HB ab 17.25 Uhr ohne 
Kostenfolge für die Gemeinden an. Zusätzlich wurde der 
Vorschlag für eine weitere Zugkomposition, jeweils Montag 
bis Freitag Rafz ab 07.57 und Zürich HB ab 18.25 Uhr un-
terbreitet. Diese Bestellung ginge zu Lasten der erwähnten 
Gemeinden.

Der Gemeinderat Rafz hat an seiner Sitzung vom 18. Ok-
tober 2011 beschlossen, sich an den jährlich wiederkehrenden 
Gesamtkosten für die Bestellung der oben erwähnten Zug-
komposition zu beteiligen. Die Finanzierung wird proportio-
nal bemessen an der Anzahl Einwohner erfolgen. Somit wer-
den ab Dezember 2012 folgende Zusatzzüge von Montag bis 
Freitag jeweils morgens und abends verkehren:

Rafz ab: 06.57 Uhr
Zürich HB an: 07.35 Uhr
Rafz ab: 07.57 Uhr
Zürich HB an: 08.35 Uhr
Zürich HB ab: 17.25 Uhr
Rafz an: 18.03 Uhr
Zürich ab: 18.25 Uhr
Rafz an: 19.03 Uhr
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Busfahrplan
Auf der letzten Seite dieser Ausgabe findet sich der Busfahr-
plan Rafz Dorf – Bahnhof und zurück. Bitte aufbewahren!

Abgesehen von Abweichungen im Minutenbereich ändert 
bei unserer Postautolinie 670 folgendes: Montag bis Freitag 
halten die Kurse, Winterthur HB 16.43, 17.43 und 18.43 Uhr, 
in Wülflingen Lindenplatz und Langwiesen nicht an. Zusam-
men mit einer verkürzten Streckenführung in Flaach wird so 
Fahrzeit gewonnen, um den Fahrplan stabiler zu halten. 

Vor Jahresfrist sind in den Hauptverkehrszeiten zusätz-
liche Kurse als Anschluss zur und von der S22 eingeführt 
worden: Rafz Post ab 07.05 und 08.05 Uhr bzw. Rafz Bahnhof 
ab 16.49, 17.49 und 18.49 Uhr. Wir bitten, auch dieses Ange-
bot zu nutzen. 

Benützungsvorschriften des Gemeindehauskellers 
mit mehr als 50 Personen
Die Gemeindefeuerpolizei Rafz informiert: 
Da der Gemeindehauskeller nur über einen Ausgang verfügt, 
dürfen sich gemäss den schweizerischen Brandschutzvor-
schriften maximal 50 Personen darin aufhalten. Von der Grösse 
her ist jedoch eine Belegung mit bis zu 100 Personen möglich. 
Mit einigen zusätzlichen Massnahmen, die dem Benützer be-
kannt sein müssen, kann die Personenzahl bis max. 100 ge-
steigert werden. Diese Massnahmen betreffen den Betrieb im 
Keller und im Haus, den Fluchtweg und die vorhandenen 
Löschmittel. Wenn die verantwortliche Person diese Massnah-
men kennt, steht der Benützung des Kellers wie bis anhin 
nichts im Wege.

Schulraumerweiterung und Neubau Sporthalle
An der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2010 
lehnten die Stimmberechtigten einen Projektierungskredit von 
1.35 Mio. Franken inkl. MWST zur weiteren Bearbeitung des 
Siegerprojektes «Angedockt» anlässlich des durchgeführten 
Wettbewerbs «Neubau Schulhaus und Dreifachsporthalle» ab. 
Zugleich wurde der Gemeinderat beauftragt, die Grundlagen 
zu analysieren und das Projekt zu überprüfen.

In der Zwischenzeit wurde die Schulraumplanung inkl. 
Sporthalle neu definiert. Die verschiedenen Analysen werden 
neu zusammengetragen und der Bevölkerung am

Montag, 6. Februar 2012 um 19.30 Uhr im Zentrum 
Tannewäg

vorgestellt. Für diese Aufgabe hat der Gemeinderat das Büro 
schmidli architekten & partner ag (sa&p), Rafz, beauftragt und 
zugleich einen Kredit mit einem Kostendach von 40 000 Fran-
ken bewilligt.

Überquerung Schaffhauserstrasse
Auf Ersuchen des kantonalen Tiefbauamtes, Unterhaltsbezirk 
Bülach, wird im Februar 2012, zur allgemeinen Sicherheit von 
Fussgängern, Fahrradfahrern und Reitern, bei der Überque-
rung Schaffhauserstrasse ein Tor mit Federschliessung ange-
bracht.

Grundwasserschutzzonen «Tal 1» und «Tal 2»
Grundwasserschutzzonen dienen dazu, Trinkwassergewin-
nungsanlagen und das Grundwasser unmittelbar vor seiner 

Nutzung als Trinkwasser vor Beeinträchtigungen zu schützen. 
Die Grundwasserschutzzonen sind das wichtigste Instrument 
des nutzungsorientierten planerischen Grundwasserschutzes. 
Der Gemeinderat ist für die Festsetzung von Grundwasser-
schutzzonen zuständig und erlässt die zugehörigen Schutz-
vorschriften.

Ende Mai 2011 beauftragte der Gemeinderat das Ingenieur-
büro Gujer AG, Rümlang, und das Büro Dr. Heinrich Jäckli AG, 
Zürich, mit den notwendigen Arbeiten zur Ausscheidung der 
Schutzzonen für die beiden Quellfassungen «Tal 1» und «Tal 2». 
Nach Vorliegen der bezeichneten Schutzzonen hat der Gemein-
derat das Schutzzonenreglement und den Schutzzonenplan für 
die Grundwasserschutzzonen der Quellfassungen «Tal 1» und 
«Tal 2» auf dem Grundstück Kat.-Nr. 5053 festgesetzt.

Der Festsetzungsbeschluss wurde im Amtsblatt des Kan-
tons Zürich und dem Anschlagkasten vor dem Gemeindehaus 
(amtliche Publikationsorgane der Gemeinde Rafz) veröffent-
licht. Die Akten liegen noch bis und mit Dienstag, 3. Januar 
2012, in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Feuerwehrgebäude und Waschanlage; Neuanstrich 
der Böden
Die Böden in der Einstellhalle des Feuerwehrgebäudes und 
der Garderobe weisen starke Abnützungserscheinungen auf, 
teilweise durch Schäden von Schneeketten der Feuerwehrfahr-
zeuge. Deshalb sollen sie nach 22 Jahren neu angestrichen 
werden. Bei der dazugehörigen Waschanlage besteht die glei-
che Situation, weshalb auch dieser Boden neu gemalt werden 
soll. Für den Neuanstrich der Böden in der Einstellhalle und 
der Garderobe im Feuerwehrgebäude sowie der Waschanlage 
wird ein Kredit von 11 000 Franken inkl. MWST zulasten der 
Laufenden Rechnung 2011 bewilligt. Das Malergeschäft D. 
Schmidli, Märktgass 26, 8197 Rafz, vertreten durch Maler 
Dieter Schmidli, wird gemäss Offerte vom 28. Juli 2010, mit 
dem Neuanstrich der Böden in der Einstellhalle und der Gar-
derobe im Feuerwehrgebäude sowie der Waschanlage zum 
Preis von 10 052.65 Franken inkl. MWST beauftragt. 

Bauwesen
Der Gemeinderat hat neben verschiedenen Bewilligungen im 
Anzeigeverfahren folgende ordentliche Baubewilligung erteilt:

•	 Armin Baur und Monika Ritzmann, Märktgass 31, Rafz; 
Neubau freistehendes Einfamilienhaus mit Doppelgarage 
an der Peterwise, Wohnzone 1 Geschoss;

•	 Karl und Marlies Trinca, Chesslergass 5, Rafz; Vergrösse-
rung der Garagentore und Brandschutzmassnahmen an der 
Chesslergass, Kernzone A;

Betriebsbewilligung Modellflugplatz 
Die Betriebsbewilligung für das Modellflugfeld Langfuri wird 
um 5 Jahre verlängert und dauert bis Ende Dezember 2016.

Es gelten die nachstehenden Betriebszeiten für Modellflug-
zeuge mit Verbrennungsmotoren:

Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 21.00 Uhr
Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 19.00 Uhr
An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen dürfen keine Mo-
dellflugzeuge mit Verbrennungsmotoren betrieben werden.
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Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld  
Ersatz Verbindungsleitung «Hüslihof» bis «Boden»

Die Wasserversorgung (WV) der Politischen Gemeinde Rafz 
deckt zurzeit ihren Wasserbedarf mit ca. 40 % eigenem Quell-
wasser. Die «Fehlmenge» muss mit Bezügen des Zweckver-
bandes Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld (GWVR) ge-
deckt werden. Die Wasserlieferung kann durch zwei Verbin-
dungsleitungen erfolgen. Einerseits über die Leitung „Fries 
Floh“ bis «vor Eichen» (Baujahr 2008) und andererseits über 
die in den Jahren 1950/1951 erstellte Verbindungsleitung vom 
Abgabeschacht «Bächerbuck» bis «Schieberschacht Hüslihof» 
bis «Abgabeschacht Boden».

Aufgrund des Alters, der zu erwartenden Lebensdauer, 
respektive der gehäuften Anzahl von Schadenfällen, soll nun 
im Abschnitt «Hüslihof» bis «Boden» ein Leitungsersatz vor-
genommen werden. Würde man die Leitung in diesem Ab-
schnitt nicht ersetzen, müsste in den nächsten Jahren mit 
weiteren, kostspieligen Schäden gerechnet werden. Bei einem 
grösseren Schadenfall wäre die Versorgung der Gemeinde Rafz 

mit Trinkwasser von Seiten der GWVR für längere Zeit nur 
noch über die Verbindungsleitung «Fries Floh» bis «vor Ei-
chen» möglich.

Das Projekt mit Kostenvoranschlag des Ingenieurbüros Gujer 
AG, Rümlang, für den Ersatz der Verbindungsleitung «Schie-
berschacht Hüslihof» bis «Abgabeschacht Boden» des Zweck-
verbandes Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld, wird geneh-
migt und der für die Realisierung des Projektes erforderliche 
Kredit von 442 000 Franken inkl. MWST und der Kostenanteil 
der Politischen Gemeinde Rafz von 269600 Franken inkl. 
MWST werden, vorbehältlich der Zustimmung sämtlicher 
Zweckverbandsgemeinden, als gebundene Ausgabe bewilligt.

        Bitte beachten Sie den separaten Busfahrplan von Rafz

Veranstaltungskalender Januar 2012     Alle Veranstaltungen finden Sie unter www.rafz.ch

Datum Anlass Ort Veranstalter

Montag, 26. Dezember 
bis Freitag, 6. Januar

Schulferien Schule Rafz

Montag, 2. Januar Bächtele, Kinderumzug, 
Maskenpremierung

Rafz Bächtele-Komitee Rafz

Montag, 2. Januar Bächtelischiessen Schützenhaus Pistolenclub und 
Schützengesellschaft Rafz

Samstag, 7. Januar Bächtelischiessen Pistolenclub Rafzerfeld

Sonntag, 8. Januar Konzert mit Duocalva, 
Zauberflöte

Reformierte Kirche Ref. Kirchgemeinde Rafz

Dienstag, 10. Januar
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Chäfertreff Zentrum Casa Ref. Kirchgemeinde Rafz

Mittwoch, 11. Januar Christbaumrückgabe Entsorgungsgebäude

Donnerstag, 12. Januar 
13.15 Uhr bis 17:00 Uhr

Wellnessnachmittag im Bad 
Zurzach

Frauenverein Rafz

Donnerstag, 12. Januar 
20.00 Uhr

Information für Eltern zum Thema 
"Chatten-Gamen-Surfen: 
Digitale Medien im Kinder-Alltag"

Zentrum Casa Schule Rafz

Freitag, 20. Januar 
ab 18.30 Uhr

Neuzuzüger-Apéro Zentrum Tannewäg Gemeinde Rafz

Sonntag, 22. Januar 
16.00 Uhr

Ruth Angst liest Geschichten aus 
ihrem Leben

Ortsmuseum Rafz Kommission für Ortsgeschichte Rafz

Dienstag, 24. Januar 
15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Chäfertreff Zentrum Casa Ref. Kirchgemeinde Rafz

Donnerstag, 26. Januar 
13.15 Uhr bis 17.00 Uhr

Blutspenden EFRA Zentrum Samariterverein

Montag, 30. Januar bis 
Donnerstag, 2. Februar

Verkehrskundekurs
Kosten Fr. 260.00

kath. Kirche Rafz Fahrschule Markus Ammann
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